






E ntdecken Sie gemeinsam mit
dem NABU die wärmste Ecke
Deutschlands, den Kaiserstuhl.

Neben Wiedehopf und Bienenfresser
sind auch Smaragdeidechsen und viele
Orchideen zu bewundern. Reiseleiter
ist Engelbert Mayer, Kaiserstühler mit
Leib und Seele und Vorstand des NABU

Kaiserstuhl. Er ist ornithologisch und
botanisch gleichermaßen beschlagen
und betreut unter anderem das
Wiedehopf-Projekt. Beim ersten Termin
ist die Aktivität der Wiedehopfe am
größten, im Mai und Juni sind dann
auch die Bienenfresser aus ihrem
Winterquartier zurück.

Naturgarten Kaiserstuhl: Ornithologie und Botanik

Körperliche Anforderung

Wiedehopf & Hefezopf

Buchungsnummer: KAI 01
Preis: ab � 399 p.P.
Teilnehmerzahl: 8 - 15 Personen
Veranstalter: birdingtours GmbH
Termine: 21.04. - 25.04.2010

05.05. - 09.05.2010 02.06. - 06.06.2010
19.05. - 23.05.2010 16.06. - 20.06.2010

Leistungen:
• 4 Nächte in kleinem, familiären Gasthof

mitten im Kaiserstuhl mit Halbpension
• Verpflegung wie im Programm vermerkt
• Reiseleitung durch den NABU Kaiserstuhl
• alle Eintritte
• Transfers mit ÖPNV
• Programm wie beschrieben

Nicht enthalten:
• teilweise Verpflegung
• Anreise

Detailprogramm unter: www.birdingtours.de
oder unter: Tel. 07634 / 50 49 845
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dernd können wir die farbenprächtige Smaragd-
eidechse bewundern, danach geht es hinauf
in das Naturschutzgebiet Badberg. Eine er-
staunliche Vielfalt seltener Pflanzen lässt hier
die Botanikerherzen höher schlagen, auch
die Schmetterlingsliebhaber kommen hier auf
ihre Kosten. Abends ist der Besuch in einer
Straußenwirtschaft möglich.

5. Tag: Wiedehopf und Hefezopf
Frühmorgens machen wir uns nochmals auf den
Weg ins Wiedehopf-Revier, danach erwartet uns
ein kräftiges Frühstück. Gegen 11:00 Uhr endet
die Reise.

Bitte beachten Sie auch unseren Termin zur
Weinlese vom 15.09 - 19.09.2010

Wiedehopf (T. Dove)

Bienenfresser (C. Engelhardt)

Sonnenröschen-Bläulinge (vinckx.de)

Auf dem Badberg (E. Mayer)

�

Der Klassiker:

Wiedehopf & Hefezopf

REISEVERLAUF:

1. Tag: Ankunft am
Kaiserstuhl
Begrüßung mit einem
selbstgebackenen Kaiser-
stühler Obstkuchen.
Danach eine kleine Wan-
derung mit ersten Be-
obachtungen in Weinber-
gen und Hohlwegen.
Abends zeigt Engelbert
Mayer zur Einstimmung einen Lichtbilder-Vortrag
über Flora, Fauna und Besonderheiten des
Kaiserstuhles.

2. Tag: Bienenfresser und Waldvögelein
An diesem Tag wandern wir durch Lösshohlwege
und Weinberge zu den Bienenfressern im Herzen
des Kaiserstuhles. Unterwegs erwartet uns unser
Wirt mit einem stärkenden Winzervesper. Am
Nachmittag kommen die Orchideen-Liebhaber
voll auf ihre Kosten: Bei einer gemütlichen
Wanderung durch ein Arboretum kann eine Viel-
zahl von Orchideen bestaunt werden!

3. Tag: Wiedehopf und Wendehals
Wir begeben uns auf die Suche nach Wiedehopf
und Wendehals. Das Wiedehopfvorkommen ist
hier Dank der intensiven Bemühungen des NABU
Kaiserstuhl besonders stark. Nach dem Besuch
im Samengarten in Eichstetten wandern wir
weiter nach Bötzingen zu einer Öko-Weinprobe,
mit etwas Glück erspähen wir unterwegs auch
den Steinkauz.

4. Tag: Schmetterlinge und Smaragdeidechsen
An der Badberg-Quelle beginnt die heutige
Wanderung. Am Fuße des Badbergs entlang wan-

Pyramidenorchis
(C. Brinckmeier)
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
birdingtours GmbH

§ 1 Abschluss des Reisevertrages
1.1 Der Kunde bietet der birdingtours GmbH durch seine Reisean-
meldung den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Die Rei-
seanmeldung erfolgt schriftlich. Der Reisevertrag kommt durch eine
entsprechende schriftliche Buchungsbestätigung von birdingtours
an den Reisenden zustande, die innerhalb von 10 Tagen ab dem
Eingang der Reiseanmeldung beim Reiseveranstalter zu erfolgen hat.
1.2 Weicht der Inhalt der Reiseanmeldung vom Inhalt der Reise-
bestätigung ab, liegt ein neues Angebot von birdingtours GmbH vor,
an den der Reiseveranstalter für 10 Tage gebunden ist. Binnen die-
ser Frist kann der Reisende den Antrag annehmen. Wird das Angebot
nicht innerhalb dieser Frist durch ausdrückliche und schlüssige Er-
klärung (Zahlung des Reisepreises) angenommen, so gilt unser neues
Angebot als abgelehnt.

§ 2 Bezahlung des Reisepreises
2.1 Bei Vertragsabschluß ist eine Anzahlung in Höhe von 10% des
Reisepreises zu leisten. Diese wird auf den Reisepreis angerechnet.
Der Reiseveranstalter hat dem Kunden zugleich einen Sicherungs-
schein auszuhändigen, der der Vorschrift des § 651 k Abs. 3 BGB
entspricht.
2.2 Die Restzahlung ist, soweit im Einzelfall kein anderer Zahlungs-
termin vereinbart ist, 28 Tage vor Reisebeginn zur Zahlung fällig.
Kunden aus dem Ausland müssen 45 Tage vor Reiseantritt bei uns
eingehend bezahlt haben.
2.3 Wird die Buchungserklärung des Reisenden weniger als 28 Tage
vor Reisebeginn abgegeben, wird der gesamte Reisepreis auch schon
vor der Aushändigung der Reisebestätigung gemäß § 3 Inf-VO fällig.
2.4. Zahlungen mit Scheck werden nur bis 14 Tage vor Abreise
akzeptiert, danach können nur bankbestätigte Schecks oder Blitz-
giroanweisungen akzeptiert werden.
2.5 Sondergebühren: Die jeweilige Sicherheitsgebühr wird bei Abflug
von der Fluggesellschaft eingezogen
2.6 Der Kunde erklärt sich mit der Speicherung seiner Daten einver-
standen. Die Daten werden vertraulich behandelt. Ohne Zustimmung
des Kunden erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.

§ 3 Leistungen
3.1 Die von birdingtours GmbH vertraglich geschuldeten Leistungen
ergeben sich aus der Reiseausschreibung unter Miteinbeziehung
aller im Prospektmaterial enthaltenen Informationen und Hinweise
in Verbindung mit dem Inhalt der Buchungsbestätigung. Die Korrek-
tur von offensichtlichen Irrtümern (z.B. Druck- oder Rechenfehlern)
bleibt vorbehalten.
3.2 Dem Kunden wird von birdingtours GmbH empfohlen, sich Ne-
benabreden, aufgrund derer vertragliche Leistungen geändert wer-
den, schriftlich bestätigen zu lassen.

§ 4 Leistungs- und Preisänderungen
4.1 Abänderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen
vom vereinbarten Inhalt des Reisevertrages sind dann zulässig,
wenn sie nach Vertragsabschluss erforderlich werden, nicht gegen
Treu und Glauben durch den Veranstalter veranlasst sind und im
übrigen nicht den Gesamtzuschnitt der Reise beeinträchtigen. Dies
gilt insbesondere, wenn behördliche Maßnahmen im bereisten Land
Änderungen des Reiseverlaufs erzwingen.
4.2 Auch erhebliche Leistungsänderungen infolge bei Vertragsab-
schluss nicht vorhersehbarer außergewöhnlicher Umstände, die bir-
dingtours nicht zu vertreten hat, insbesondere in Fällen höherer
Gewalt, sind gestattet, soweit die Änderungen unter Berücksichti-
gung der Interessen des Reiseveranstalters für den Kunden zumutbar
sind.
4.3 Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden
Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann
birdingtours den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden
Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann birding-
tours vom Reisenden den Erhöhungsbetrag verlangen.
b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro
Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten
durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels
geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz
kann birdingtours vom Reisenden verlangen.
4.4. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Ab-
gaben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber birdingtours
erhöht, so kann der Reisepreis gegenüber dem Reisenden um den
entsprechenden, anteiligen Betrag erhöht werden.
4.5. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reise-
vertrages kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, in
dem sich die Reise dadurch für birdingtours verteuert hat.
4.6. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss
und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die
zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss noch nicht
eingetreten und bei Vertragsschluss für birdingtours nicht vorher-
sehbar waren.
4.7. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat
birdingtours den Reisenden unverzüglich, spätestens bis zum 21.
Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin über eine solche Preiser-
höhung zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reise-
antritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist
der Reisende berechtigt ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück zu
treten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise
zu verlangen, wenn birdingtours in der Lage ist, eine solche Reise
ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten.

§ 5 Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzpersonen
5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurück-
treten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Rei-
severanstalter. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schrift-
lich zu erklären.
5.2 Macht der Kunde von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch, so kann
birdingtours eine pauschalierte Entschädigung verlangen. Dies gilt
nicht, wenn der Kunde wegen einer Erhöhung des Reisepreises um
mehr als 5 %, wegen einer erheblichen Änderung einer wesentlichen
Reiseleistung oder aus vom Veranstalter zu vertretenden Gründen

zurücktritt. Die Höhe der pauschalierten Entschädigung berechnet
sich aus dem Reisepreis und dem Zeitpunkt des Eingangs der Rück-
trittserklärung bei birdingtours wie folgt:
Projektreisen/Entdeckerreisen/Familienreisen/Wanderreisen/
Tierbeobachtungen
bis 45. Tag vor Reiseantritt 10 % des Reisepreises, mind. jedoch Euro
50,-
ab 44 bis 30 Tage vor Reiseantritt 15 % des Reisepreises, mind.
jedoch Euro 100,-
ab 29.-22. Tag vor Reiseantritt 20% des Reisepreises;
ab 21.-15. Tag vor Reiseantritt 50% des Reisepreises;
ab 14.-07. Tag vor Reiseantritt 75% des Reisepreises;
ab 06. bis zum Abreisetag, Nichterscheinen 90% des Reisepreises;
pro Person vom jeweiligen Gesamt-Reisepreis.
Individualreisen:
bis 45. Tag vor Reiseantritt 15 % des Reisepreises, mind. jedoch Euro
75,-
ab 44 bis 30 Tage vor Reiseantritt 20 % des Reisepreises, mind.
jedoch Euro 150,-
ab 29.-22. Tag vor Reiseantritt 30% des Reisepreises;
ab 21.-15. Tag vor Reiseantritt 60% des Reisepreises;
ab 14.-07. Tag vor Reiseantritt 80% des Reisepreises;
ab 06. bis 01. Tag vor Reiseantritt 90% des Reisepreises;
Abreisetag, Nichterscheinen 95% des Reisepreises
pro Person vom jeweiligen Gesamt-Reisepreis.
Nur-Flugreisen:
Bei Nur-Flug-Reisen wird dem Kunden abweichend von den vorheri-
gen Regelungen die Stornokostenstaffelung separat mit dem Reise-
angebot mitgeteilt.
Dem Reisenden bleibt es in allen Fällen unbenommen, birdingtours
nachzuweisen, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist,
als die obige Pauschale. In diesem Fall ist nur der tatsächlich ent-
standene Schaden zu ersetzen.
5.3 Nimmt der Teilnehmer einzelne Reiseleistungen infolge vorzeiti-
ger Rückreise wegen Krankheit oder aus anderen, nicht von birding-
tours zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein
Anspruch des Teilnehmers auf anteilige Rückerstattung. birdingtours
bezahlt an den Teilnehmer jedoch ersparte Aufwendungen zurück,
sobald und soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern tatsäch-
lich an birdingtours zurückerstattet werden.
5.4 Werden auf Wunsch des Kunden nach seiner Buchung Änderun-
gen hinsichtlich des Reisetermins oder der Unterkunft vorgenommen
(Umbuchung) oder lässt sich der Kunde bei der Durchführung der
Reise durch einen Dritten ersetzen, kann birdingtours ein Umbu-
chungsentgelt in Höhe von Euro 25,- pro Reise erheben. Umbu-
chungswünsche des Kunden, die weniger als vier Wochen vor Reise-
antritt erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt mög-
lich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gem. Ziff. 5.1. und 5.2.
und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt
nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verur-
sachen.
birdingtours kann der Teilnahme einer Ersatzperson widersprechen,
wenn diese den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder
ihrer Teilnahme gesetzliche bzw. behördliche Vorschriften des In-
oder Ziellandes entgegenstehen.

§ 6 Rücktritt und Kündigung durch birdingtours GmbH
6.1 Charterflüge unterliegen von den Behörden der Zielländer kurz-
fristig erteilten Verkehrsrechten. Die Erteilung bezüglich der jewei-
ligen Saison ist bei Drucklegung nicht bekannt. Der Veranstalter
kann im Fall der Nichtgenehmigung oder des Widerrufs deswegen
vom Reisevertrag zurücktreten.
6.2 birdingtours kann bis zu 21 Tagen vor Reiseantritt vom Vertrag
zurücktreten, wenn die in der Reiseausschreibung ausgewiesene
oder behördlich festgesetzte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht
wird.
6.3 birdingtours ist verpflichtet, den Kunden über eine zulässige
Reiseabsage oder eine erhebliche Änderung einer wesentlichen
Reiseleistung unverzüglich nach Kenntnis hiervon zu unterrichten.
6.4 birdingtours kann vom Vertrag zurücktreten, wenn der Kunde
den fälligen Reisepreis trotz Rücktrittsandrohung innerhalb der ge-
setzten Nachfrist nicht zahlt. Bei Rücktritt wegen Zahlungsverzug
kann birdingtours eine Entschädigung nach Maßgabe der unter Ziffer
5 genannten Pauschalsätze verlangen.
6.5 Nach Antritt der Reise kann birdingtours den Vertrag kündigen,
wenn der Kunde die Durchführung der Reise ungeachtet einer Ab-
mahnung des Reiseveranstalters nachhaltig stört oder gefährdet.
Hierbei sind die Eigenart, die Anforderungen der Reise sowie die
Belange der Reisegruppe zu berücksichtigen. Bei Kündigung nach
Antritt der Reise wird der Reiseveranstalter durch den jeweiligen
Reiseleiter vertreten. Die Kündigung ist auf den Teil der Reise be-
stimmt, deren Durchführung durch das Verhalten des Kunden beein-
trächtigt oder gestört wird. Dadurch entstehende Mehrkosten gehen
zu Lasten des Kunden. Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er
den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der
ersparten Aufwendungen anrechnen lassen.

§ 7 Höhere Gewalt
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer
höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt,
so können sowohl der Veranstalter als auch der Reisende den Vertrag
kündigen. birdingtours und der Reisende sind bei einer Kündigung
aufgrund Umständen höherer Gewalt verpflichtet, die Mehrkosten für
die Rückbeförderung hälftig zu tragen.

§ 8 Haftung
8.1 birdingtours GmbH haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines
ordentlichen Kaufmanns für:
- Die gewissenhafte Reisevorbereitung
- Sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger
- Richtigkeit der Leistungsbeschreibung
- Ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reise-

leistungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Orts- und
Landesüblichkeit

8.2 birdingtours haftet nicht für Angaben in Prospekten der Leist-
ungsträger (z.B. Hotels), die nicht von birdingtours selbst herge-
stellt wurden.
8.3 birdingtours beschränkt die Haftung für Schadensersatzansprü-

che des Kunden für Schäden, die nicht Körperschäden sind, auf
4.200,- Euro. Diese Beschränkung gilt nur, soweit ein Schaden des
Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt
wird, oder soweit birdingtours für einen dem Reisenden entstehen-
den Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers
verantwortlich ist.
Liegt der dreifache Reisepreis höher als 4.200,– Euro, so ist die Haf-
tung unter den genannten Voraussetzungen auf die Höhe des dreifa-
chen Reisepreises beschränkt. Haben mehrere Reisende eine Reise
gemeinsam gebucht, gilt die Beschränkung auf den dreifachen Rei-
sepreis für jeden Einzelnen der Gruppe. Berechnungsgrundlage ist
daher der jeweilige Reisepreis eines einzelnen Teilnehmers.
8.4 Sofern der Reiseveranstalter im Prospekt oder in den Reiseun-
terlagen den Namen eines Reiseleiters veröffentlicht, so ist diese
Angabe unverbindlich und wird nicht Bestandteil des Reisevertrages.
Kurzfristige Änderungen behält sich der Reiseveranstalter vor. Eine
Änderung in der Reiseleitung ist kein Rücktrittsgrund.
8.5 Bei Nur-Flug-Reisen tritt birdingtours nur als Vermittler zwi-
schen den Leistungsträgern (Fluggesellschaften) und den sonst Be-
teiligten auf. birdingtours übernimmt keine Haftung bei Beschä-
digungen, Unfällen, Gepäckverlust oder Verspätungen. Das Beför-
derungsrisiko trägt in jedem Falle der Teilnehmer selbst. Da birding-
tours lediglich die Flugreisen und nicht die Gesamtleistung der Reise
übernimmt, ist sie kein Veranstalter und übernimmt folglich auch
nicht die Veranstalterhaftung.

§ 9 Informationspflichten über Identität des ausführenden
Luftfahrtunternehmens
birdingtours ist gemäß EU-VO Nr. 2111/05 verpflichtet, den Kunden
über die Identität des jeweiligen Luftfahrtunternehmens sämtlicher
im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungs-
leistungen bei Buchung zu informieren. Steht die ausführende Flug-
gesellschaft zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, so muss birding-
tours diejenige Fluggesellschaft nennen, die die Flugbeförderung
wahrscheinlich durchführen wird und sicherstellen, dass der Kunde
unverzüglich Kenntnis der Identität erhält, sobald diese feststeht.
Gleiches gilt, wenn die Identität wechselt. Die Black List der EU ist
auf der Internetseite http://air-ban-europa.eu

§ 10 Gewährleistungsfristen
Ansprüche des Kunden wegen Reisemängel (§ 651c – 651f BGB) ver-
jähren innerhalb eines Jahres. Die Verjährung beginnt mit dem Tag,
an dem die Reise nach dem Reisevertrag enden sollte. Von dieser
Verjährung innerhalb eines Jahres nicht umfasst sind Schadenser-
satzansprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit wie Schadensersatzansprüche, die auf einer
grob fahrlässigen Pflichtverletzung von birdingtours oder eines ihrer
Erfüllungsgehilfen beruhen.

§ 11 Versicherung
Im ausgeschriebenen Reisepreis sind keine Reiseversicherungen
(z.B. für Reiserücktrittskosten, Krankenversicherung, etc.) mit Aus-
nahme der gesetzlichen Insolvenzversicherung (Sicherungsschein)
enthalten. Wir empfehlen grundsätzlich den Abschluss einer Reise-
versicherung.

§ 12 Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- , Impf- und Gesundheits-
vorschriften
12.1 Der Kunde ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der
Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile,
die aus einer Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen
zu seinen Lasten, es sei denn, dass sie auf einer schuldhaften
Falschinformation des Reiseveranstalters beruhen. Der Reiseveran-
stalter ist verpflichtet, Informationen über Pass-, Visa-, Zoll-,
Devisen-, Impf- und Gesundheitsvorschriften, die ihm bekannt sind,
an den Kunden weiterzuleiten. Kosten für Impfungen sind im Preis
nicht inbegriffen und müssen vom Kunden selbst getragen werden.
12.2 Der Kunde hat selbst darauf zu achten, dass Reisepass bzw.
Personalausweis sowie sonstige Reisedokumente ausreichende
Gültigkeit besitzen. Falls der Kunde birdingtours damit beauftragt
hat, behördliche Dokumente (z.B. Visa) zu beantragen, so haftet bir-
dingtours nicht für die rechtzeitige Erteilung dieser Dokumente
durch deutsche oder ausländische Behörden, es sei denn, birding-
tours hat die Verzögerung zu vertreten.

§ 13 Vertragsobliegenheiten, Geltendmachung von Ansprüchen,
Abtretungsverbot, Gerichtsstand
13.1 Während der Reise auftretende Mängel hat der Reisende dem
Reiseveranstalter oder dessen örtlicher Agentur anzuzeigen. Die An-
schriften der örtlichen Agenturen sind im Reiseprogramm angege-
ben. Der Reisende hat dem Reiseveranstalter oder dessen Agentur
eine angemessene Frist zur Abhilfe einzuräumen.
13.2 Es wird die Geltung deutschen Rechts vereinbart. Erfüllungsort
für alle sich aus dem Reisevertrag ergebenden wechselseitigen
Ansprüche, insbesondere Zahlungsansprüche ist Ballrechten/
Deutschland
13.3 Eine Abtretung jeder Ansprüche des Kunden aus Anlass der
Reise, gleich aus welchem Rechtsgrund, an Dritte, auch an Ehegat-
ten, ist ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen ist deren gerichtli-
che Geltendmachung im eigenen Namen.
13.4 Als Gerichtsstand wird – soweit gesetzlich zulässig – Staufen/
Ba.Wü. vereinbart.

§ 14 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen begründet nicht die Un-
wirksamkeit des Reisevertrages im Übrigen.

Veranstalter:
birdingtours GmbH
Franz-Hess-Str. 4
D-79282 Ballrechten
info@birdingtours.de
Geschäftsführer: Rainer Stoll/Thomas Griesohn-Pflieger

Eingetragen im Handelsregister beim Registergericht Freiburg,
HRB 31109
Bank: Volksbank Staufen • Konto-Nr.: 2752000 • BLZ: 680 923 00
Version AOOH
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birdingtours GmbH
Franz-Hess-Str. 4
D-79282 Ballrechten
Tel. ++49 7634 50 49 845
Fax: ++49 7634 50 49 849
info@birdingtours.de
www.birdingtours.de

birdingtoursBuchungsformular

Ja, ich melde mich / uns verbindlich zu o.g. Reise an. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von birdingtours GmbH erkenne ich / wir an.
Des weiteren erkläre ich, stellvertretend für alle von mir angemeldeten Personen, die Verpflichtungen aus dem Reisevertrag zu übernehmen.

Datum: Unterschrift:

Bitte senden Sie mir per E-Mail Ihren monatlichen Newsletter zu.

Weitere(r) TeilnehmerIn:

Ihre Reise

Reisename: Buchungsnummer:

Reisedatum vom: bis:

Reisepreis pro Person (Erwachsener): Bei Flugreisen: Ich möchte ab folgendem Flughafen fliegen (bitte auch
Alternative angeben):

EZ gewünscht, Aufpreis pro Person:

Ich bin NABU-Mitglied

Ich bin LBV-Mitglied

Ich bin VÖGEL-Abonnent

Wie reisen Sie an (nur bei Reisen in Deutschland)? Bahn eigener PKW

Ich bin damit einverstanden, dass die Namen, E-Mail-Adr. und Telefonnummern an meine Mitreisenden weitergegeben werden: Ja / Nein

Mitteilung:

Zu folgenden Reisen wünsche ich ein Detailprogramm:

Reiseversicherung: Ja / Nein / Ich habe noch Fragen dazu, bitte Rückruf!

Bitte teilen Sie uns mit, wie Sie auf uns aufmerksam geworden sind:

Vorname:
laut Reisedokument (Reisepass, Personalausweis)

Name:
laut Reisedokument

Straße:

PLZ/Ort:

Tel. Privat:

Tel. Büro/Handy:

Geburtsdatum:

E-Mail:

weiblich / männlich VegetarierIn: Ja / Nein

Heimischer Ansprechpartner während meiner Reise:

Vorname:
laut Reisedokument

Name:
laut Reisedokument

Straße:

PLZ/Ort:

Tel. Privat:

Tel. Büro/Handy:

Geburtsdatum:

E-Mail:

weiblich / männlich VegetarierIn: Ja / Nein

1. TeilnehmerIn 2. TeilnehmerIn




